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Verfahrensvermerke
Planzeichnung

Übersichtsplan

Planzeichenerklärung (PlanZV 1990)

Ofener Straße 33a  26121 Oldenburg
Fon: 0441 74 210    Fax 0441 74 211

Textliche Festsetzungen

Hinweise

Landkreis Diepholz

Gemeinde Weyhe

"Bahnhofstraße II"

Bebauungsplan Nr. 28 (61/78)

Abschrift

Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl
0,4

Maximale Höhe baulicher Anlagen über ErschließungsstraßeOK

Maximale Zahl der Vollgeschosse
I

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Überbaubare Fläche
Nicht überbaubare Fläche
Baugrenze

Offene Bauweise
o

Grenze des Geltungsbereichs 

WA

siehe textliche Festsetzung § 1.1

Art der baulichen Nutzung

Grünflächen

Private Grünfläche

Nord

Maßstab 1:1000

10 m 50 m

P3 Planungsteam GbR mbH

Im Auftrag erstellt durch:

Mischgebiet (§ 6 BauNVO)
MI

Straßenverkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung:

Verkehrsberuhigter Bereich, Wohnstraße

Straßenbegrenzungslinie

Fläche für die Wasserwirtschaft (Graben)

Umgrenzung von Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind
Zweckbestimmung: Vorsorgeflächen für  Wasserwirtschaft

9
9
9 999999

9
9
9999999

l l l

Nutzungsgrenze

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Fläche
(Rechte für die Wasserwirtschaft)

WA-1 mit Ordnungsnummer

Maximale TraufhöheTH

Verkehrsflächen

Wasserflächen

+
+ +++

+
++++

Sonstiges

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der niedersächsischen

Vermessung- und Katasterverwaltung,

© 2016 Landesamt für Geoinformation und Landvermessung (LGLN)

Rechtsgrundlagen

ED

Nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

Mindest notwendige Erdgeschoßfußbodenhöhe
für Hauptbaukörper  (aus Gründen des vorsorg. Hochwasserschutzes)

siehe textliche Festsetzung § 1.2

siehe textliche Festsetzung § 3 u. 4.1

siehe textliche Festsetzung § 2.1 / § 2.3

siehe textliche Festsetzung § 2.2 / § 2.3

siehe textliche Festsetzung § 4.3

siehe textliche Festsetzung § 4.2

siehe textliche Festsetzung § 5.1

siehe textliche Festsetzung § 5.2

siehe textliche Festsetzung § 5.3

Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB

Allgemeines Wohngebiet  (§ 4 BauNVO)

Zweckbestimmung: Gewässerrandstreifen

EGF

siehe textliche Festsetzung § 2.4

WA

2 Wo

Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden

Altlasten-Verdachtsflächen

siehe Hinweis

Nachrichtliche Übernahme
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